
Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) Verkehrsclub Deutschland 

 

Berlin, 12.11.08 

Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach §50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV 

Wenn Sie den Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) mit Kleinspenden bis 
zu 200 Euro je Kalenderjahr unterstützt haben, ist hierfür grundsätzlich 
keine gesonderte Zuwendungsbestätigung notwendig. Drucken Sie dieses 
Hinweisblatt aus und fügen Sie es zusammen mit der Buchungs-
bestätigung Ihrer Bank, z. B. einer Kopie des Kontoauszugs, Ihrer 
Steuererklärung bei. 

Bankverbindung:  
Spendenkonto: 100865826, Sparda Bank West eG, BLZ 370 605 90 
Geschäftkonto: 865826, Sparda Bank West eG, BLZ 370 605 90 
Bitte als Verwendungszweck „Mitgliedsbeitrag“ oder „Spende“ 
angeben.  

Der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) ist nach Bescheinigung des 
Finanzamts für Körperschaften I, 13347 Berlin, StNr. 27/680/69223, vom 
10.10.2008 für das Jahr 2007 berechtigt für Spenden und Mitglieds-
beiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck auszustellen.  

Es wird bestätigt, dass Zuwendungen nur für zur Förderung des Umwelt-
schutzes (im Sinne der Anlage 1 - zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung - Abschnitt A Nr. 5) verwendet werden. 

Bei Überschreitung von 200 Euro je Kalenderjahr ist als Nachweis eine 
vom Verein ausgestellte Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck erforderlich, die bei Bedarf gerne ausgestellt wird. 

Vielen Dank für Ihren Mitgliedsbeitrag und für Ihre Spende 
 

Michael Gehrmann 
Bundesvorsitzender 

 
 

 

 


